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Kein Tabu ums zweite Haar
Vo« Marce/ K/ete/zänrf/er

Das Beispiel ist ebenso
klassisch wie aufschlussreich
für die wahre britische
Lebensart: Wenn Sir nach

wenigstens sechs Wochen
Wartezeit endlich mit dem
neu nach Mass gefertigten
Anzug seinen Schneider in
der vornehmen Londoner
Savile Row verlässt, dann
darf das gemäss traditio-
neiler Handwerkskunst
gefertigte feine Tuch auf gar
keinen Fall neu aussehen.
Alles andere wäre vulgär.
Doch was heute noch im
Herzen der britischen
Hauptstadt Tradition
besitzt, gilt auch hierzu-
lande für Perücken.

Perücken?
Manche verbinden da-

mit lediglich Halb- und Theater-
weit. Dort müssen Perücken

schrill und farbig sein, darf Zweithaar
sich als solches zu erkennen geben.
Doch im Alltag ist Unauffälligkeit ge-
fragt, sprich: Haar, das, auch wenn es

nicht mehr das ursprünglich eigene ist,
trotzdem genau so aussieht, als ob es

das wäre. So wie beispielsweise bei je-
nem sportlich-jugendlichen Herrn mit
dem sauberen, kurzgeschorenen Haar.

Ein Journalist, der über dieses Zweit-
haar-Presseseminar berichtet, denke
ich, und irre.

Nur noch ein schmaler Haarkranz
zeigt sich, als er das Toupet lüftet. Das

Echthaar-Toupet ist hingegen derart
unauffällige Massarbeit, dass der Ersatz

für das verlorene eigene Haar völlig un-
sichtbar bleibt. Es war des Kunden aus-
drücklicher Wunsch, seine frühere
Kurzgeschorenheit auch nach seinem
frühen Haarausfall weiter zu pflegen,
um nicht plötzlich durch ungewohnt

üppigen Haarwuchs aufzufallen. Denn
das ist einer der Kardinalfehler für alle,
die Zweithaar tragen müssen oder wol-
len: dass sie des Guten zuviel tun und
damit jene unerwünschte Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen, die sie gerade
vermeiden wollen und die bis heute
dem Toupet und der Perücke als etwas
Zweifelhaftem immer noch anhaftet.

Denn zu wenig oder gar ganz feh-
lendes Haar ist nicht nur eine Sache der

allgemeinen Lebensqualität, sondern
oft genug Ursache und/oder äusseres

Symptom von tiefgreifender Krankheit
und schwerem körperlichem und seeli-
schem Leiden, und zwar bei Frauen wie
bei Männern. Dann wird es unter klar
umschriebenen Voraussetzungen auch

von der Eidgenössischen Invalidenver-
Sicherung als Krankheit anerkannt.

Denn Haarverlust wiegt schwer.
«Wer mit seinem Aussehen aus der Rol-
le fällt, wird angestarrt, bemitleidet,
durch freche Bemerkungen und aggres-
sives Verhalten verletzt», so die Mei-

nung von Herzig Interlook Internatio-
nal, einer in Aarau ansässigen Kosme-

tikfirma, die sich auf Toupets und
Perücken hochstehender Qualitätsliefe-
ranten und aus eigener Massfertigung
spezialisiert hat. An einem Pressesym-

posium hat diese den immer noch weit-
gehend tabuisierten Problemkreis einer
weiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Fast unübersehbar in Farbe und
Form, in Machart, Materialien und
Qualität ist heute, was von der einfran-
kenstückgrossen Haarlocke bis zur stan-
dard- oder massgefertigten Vollperücke
auf dem Markt angeboten wird. Da wä-
re einmal der Wunsch nach modischer
Abwechslung. Hier ist alles und zu je-
dem Preis erlaubt, was gefällt.

Dann gibt es den bereits erwähnten
glatzköpfigen Herrn. Er muss nicht
Zweithaar tragen, um gesellschaftlich
akzeptiert zu werden und nicht aufzu-
fallen, doch er will es, denn der Verlust
seines eigenen Haares schmerzt ihn.
Nicht modische Vielfalt und Abwechs-

lung, sondern schlichte Zurückhaltung
und höchste Material- und Verarbei-
tungsqualität ist hier gefragt. Dreihun-
dert Franken ist etwa das Minimum für
solcherart industriell vorgefertigten

Haarersatz, sofern er auf die Kopfform
passt. Doch mit gut 1500 Franken und
weit mehr muss rechnen, wer eine

massgefertigte Perücke braucht. Denn
wie der englische Massanzug erfüllt
hier nur jenes Zweithaar seinen Zweck,
das als solches unauffällig-unsichtbar
bleibt, und das ist nicht immer ab der

Stange möglich. Der sorgfältigen Bera-

tung und dem Gipsabdruck vom Kopf
folgt eine lange Wartezeit, unterbro-
chen von mehreren Anproben in den
Ateliers. Diesem «willentlichen» (nicht
modischen!) Haarersatz liegen keine
direkten medizinischen Ursachen zu-
gründe. Er muss vom Kunden vollum-
fänglich selbst bezahlt werden

Wenn Haare aber (als Folge bei-
spielsweise von Tumortherapien oder

von gewissen Stoffwechselerkrankun-
gen) gleich büschelweise ausfallen,
oder wenn der - männliche - Patient
unter der allmählich entstehenden
Kahlköpfigkeit ärztlich nachgewiesen
psychisch schwer leidet oder wenn ihm
seine Glatze beruflich nachgewiesener-
massen Nachteile bringt, dann darf er
auch als Mann auf von der IV (mit)fi-
nanzierten Haarersatz hoffen. Hier
«will» der Kunde nicht mehr Zweithaar,
hier «muss» er es aus ärztlich-medizini-
sehen oder beruflich-konventionellen
Gründen tragen. Und ein «Muss» ist
Zweithaar selbstverständlich für die
Frau, die, aus welchen Gründen auch
immer, Haare verliert.

An Haarersatz, der medizinisch
oder beruflich begründet ist, leistet die
IV (Eidgenössische Invalidenversiche-
rung) Beiträge. Dabei wird bis zum
AHV-Alter und nach dem AHV-
Alter unterschieden, was manchen
sicher zu Recht als diskriminierend vor-
kommen mag, aber den gesetzlichen
Grundlagen der IV als einer Versiehe-

rung, die in erster Linie Leistungen für
Menschen im berufstätigen Alter zu er-

bringen hat, entspricht. So haben Men-
sehen, bei denen die Grundvorausset-

zungen für IV-Leistungen an den Haar-
ersatz erfüllt sind, bis zum AHV-Alter
Anspruch auf maximal 1500 Franken
jährlich für Perücken und Toupets.

Grundvoraussetzungen sind die
nachgewiesene Bedürftigkeit nach dem
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Eine Perücke ist dann richtig, wenn sie als solche unsichtbar und selbst-
verständlich wie die natürlichen Haare auf dem Kopf sitzt. Nur dann erhöht
sie bei Frauen wie bei Männern die Lebensqualität.

Zweithaar sowie eine ebenfalls medizi-
nisch nachgewiesene voraussichtliche
Mindesttragedauer von einem Jahr. Das

heisst, dass lediglich vorübergehender
kurzfristiger Haarverlust nicht IV-lei-
stungspflichtig ist.

Zweithaar im AHV-Alter

Hier gilt die Besitzstandsgarantie:
Wer bereits früher IV-Leistungen für
Perücken bezogen hat, dem bleiben sie
auch danach voll erhalten, solange der
Anspruch darauf nachgewiesenermas-
sen besteht. Beginnen die Haare aber
erst im AHV-Alter auszufallen, so be-
steht ein reduzierter IV-Anspruch von
75% pro Perücke oder von maximal
1000 Franken pro Jahr, sofern «die
äussere Erscheinung des Versicherten»
(also AHV-Bezüger) «durch den feh-
lenden Kopfschmuck beeinträchtigt
wird», wie es so schön in der amtlichen
Versicherungssprache heisst. Wer Er-

gänzungsleistungen bezieht, kann die
nicht gedeckten Kosten zusätzlich be-

antragen. Es empfiehlt sich sicher in
jedem Fall von Haarausfall, sich über
mögliche Leistungen bei der regiona-
len IV-Stelle zu erkundigen und bera-
ten zu lassen.

Versand- und Warenhausperücken,
schon für wenige Franken zu haben,
mögen das richtige für einen Fas-

nachtsball sein. «Wer's als Modegag
will, der soll», so die Spezialisten.
«Wenn aber eine medizinische oder so-
ziale Indikation dahintersteht, dann
sollten sie verboten sein!»

Seriöse Perücken müssen alle zwei
bis drei Jahre erneuert werden. Die Be-

ziehung zum Perückenberater und
-hersteiler ist also eine langfristige.
Auch sollte man mindestens zwei
Perücken haben, denn genauso wie das

eigene Haar benötigen auch Perücken
und Haarersatzteile Pflege und müssen
ein- bis zweimal wöchentlich gewa-
sehen werden. Nicht generell ist die
Frage zu beantworten, ob eine Perücke
aus Echthaar oder aus synthetischem
Material bestehen soll: Beide bieten
spezifische Vorteile, beide haben auch
gewisse Nachteile, und beide werden
manchmal sogar in einem einzigen
Haarersatz kombiniert.

Welches aber ist nun der Weg, um
zum «richtigen» Haarersatz zu kom-
men? Er führt normalerweise über den
Coiffeur, die Coiffeuse, wobei gleich
hier die Schwierigkeiten beginnen. Her-
zig-Interlook gibt es offen zu: «Scharia-
tanerie ist bei Perücken ein ganz grosses
Problem!» Nicht nur der Preis ist dabei

gemeint. Viel gravierender fällt ins Ge-

wicht, dass viele Perückenanbieter in
keiner Weise dafür ausgebildet sind.
Kundinnen und Kunden, die sich unter
enormem Leidensdruck und mit (abso-
lut unnötigen!) Scham- und Tabuge-
fühlen dazu überwinden, endlich eine
Perücke zu tragen, werden von unfähi-
gen Perückenanbietern für teures Geld
geradezu verunstaltet, was das seelische
Leiden danach nur noch vergrössert. Es

ist wie beim billigen Anzug von der

Stange, beim schludrig zusammenge-
schnittenen Tuch: «Man sieht ja nur die

abschreckenden, abstossenden, unse-
riösen Beispiele, nie aber die guten, weil
sie eben ganz natürlich wirken.»

Was also tun? Anlaufstellen sind ein-
mal die spitalinternen Sozialdienste,
die entsprechende Erfahrungen mit se-

riösen Anbietern haben. «Beratung ist
das Wichtigste», so Herzig-Interlook.
Unter der Belastung des Haarverlustes
erkennen nämlich viele vielleicht nicht
unbedingt das für sie Vorteilhafteste.
«Doch eine Perücke ist dann richtig,
wenn man damit genau so aussieht wie
vorher.» Auch Herzig-Interlook vermit-
telt Adressen von seriösen und in
Zweithaar-Beratung und Pflege erfahre-
nen Coiffeuren. Doch manche Kunden
aus der ganzen Schweiz ziehen es vor,
sich direkt in Aarau beraten und bedie-
nen zu lassen. Dort kennt man auch die
Adressen von Patienten-Selbsthilfe-
gruppen, die ihre Erfahrungen mit den
eigenen Perücken gerne an andere wei-
tergeben.

So oder so ist das Thema Zweithaar
immer ein Tabu gewesen, und das wird
es wohl auch weiterhin bleiben. Doch
für jene, denen mit einer guten Perücke

geholfen worden ist, einen vielleicht
jahrelangen Leidensweg zu beenden,
gilt das, was jene Perücken-Kundin sag-
te, der niemand angesehen hätte, dass

ihr so natürlich wirkendes Haar eben
nicht ihr eigenes ist, sondern die Nar-
ben von schlimmem Krankheitsgesche-
hen verdeckt: «Seither bin ich ein an-
derer Mensch geworden.» Sagt's und
strahlt mit neu gefundenem Lebens-
mut glücklich in die Runde.

Fragen um Perücken
und Huorersotz?
• Herzig-bzfer/ook Internationa/,

Graben 8, 5000 Aarau,
Te/efon 062/824 88 88/9,
Fax 062/824 88 70

• Soz/a/dzeHSfe von Spitä/erzz

• Seriöse und in der Perückenberafun#
er/dizrene Coz'j^êure

• Pafienfen-Se/bsf/ziJ/ëgruppen
(Adressezz bei fferzi^-Jnfer/ook
er/ra^en)

• und /z'zr eventzze/ie Kosten-
übernahmen: die regionalen
7V- und AHV/£L-Ste//en
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